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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

Mit 144 zu 24 Stimmen bei 21 Enthaltungen nahm der Nationalrat in der Herbstsession
2023 eine Motion Bellaiche (glp, ZH) an, die den Bundesrat aufforderte, die
Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz vor der von der EU vorgesehenen
Chatkontrolle zu schützen. Gemäss der Motionärin plane die Europäische Kommission
unter dem Deckmantel der Prävention und Bekämpfung von sexuellem Kindsmissbrauch
im Internet eine beispiellose Massenüberwachung, die nicht mit dem Recht auf
Privatsphäre vereinbar sei: Alle Anbietenden von elektronischen
Kommunikationsdiensten, die in der EU tätig sind, sollen dazu verpflichtet werden,
sämtliche private und geschäftliche Kommunikation auf Anzeichen von
Kindsmissbrauch zu kontrollieren. Der Bundesrat hatte die Motion zur Ablehnung
beantragt, weil die EU-Institutionen den Vorschlag noch nicht verabschiedet hätten
und damit noch nicht klar sei, was genau dessen Konsequenzen seien. Ausserdem habe
sich Justizministerin Elisabeth Baume-Schneider in einem gemeinsamen Schreiben mit
ihren Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, Österreich, Liechtenstein und
Luxemburg an die Justizministerinnen und -minister der EU-Staaten gewandt, um sie
auf die grundrechtlichen Gefahren der geplanten Chatkontrolle hinzuweisen. Judith
Bellaiche zeigte sich im Ratsplenum dankbar für diesen Schritt, forderte den Bundesrat
aber auf, weitere Einflusskanäle zu nutzen. Der Nationalrat stützte diese Ansicht; gegen
die Motion stimmten die Mehrheit der FDP-Fraktion sowie einzelne Vertreterinnen und
Vertreter aus Mitte und SVP. Die Grüne Fraktion enthielt sich grossmehrheitlich der
Stimme. 1

MOTION
DATUM: 25.09.2023
KARIN FRICK

Aussenpolitik

Aussenpolitik

FDP-Ständerat Damian Müller (fdp, LU) forderte im Februar 2023 mittels einer Motion
eine «Intervention in Brüssel, damit Italien endlich das Dublin-Abkommen einhält».
Müller monierte, dass Italien seit Dezember 2022 keine Überstellungen im Rahmen des
Dublin-Abkommens mehr annehme, angeblich aus «plötzlich aufgetretenen
technischen Gründen, die mit fehlenden Aufnahmekapazitäten» zusammenhängen. Er
verlangte vom Bundesrat, dass dieser das Parlament über die genaue Anzahl der
dadurch nicht rücküberführten Personen informiere; dass er Staaten des Dublin-
Abkommens suche, die das Anliegen der Schweiz unterstützen; dass er formell beim Rat
der Justiz- und Innenministerinnen und -ministern der EU interveniere, um eine
Diskussion über die Einhaltung des Abkommens durch Italien zu lancieren; und dass er
die Europäische Kommission dazu auffordere, Massnahmen zu ergreifen, um Italien zur
Einhaltung des Abkommens zu zwingen. 
Der Bundesrat gab in seiner Stellungnahme zu verstehen, dass er das Motionsanliegen
teile, wandte jedoch ein, dass Italien aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen im
Mittelmeerraum einen sechsmonatigen Ausnahmezustand erklärt habe. In dieser Zeit
wolle die italienische Regierung besondere Massnahmen zur Steuerung der Migration
ergreifen und finanzieren. Die Frist für die Überstellung von Dublin-Fällen laufe jedoch
sowieso erst nach sechs Monaten aus und könne mittels einer Beschwerde oder im
Falle eines Untertauchens der Betroffenen verlängert werden. Dementsprechend
können die in der Schweiz betroffenen Asylsuchenden auch nach Ablauf des
Ausnahmezustandes überstellt werden. Die Schweiz engagiere sich jedoch auf
bilateraler und multilateraler Ebene dafür, die Überführungen möglichst rasch wieder
aufzunehmen. Diese Forderung habe man gemeinsam mit anderen Dublin-Staaten bei
der Europäischen Kommission deponiert. Zudem hätten Bundesrätin Baume-Schneider
und Bundesrat Cassis das Thema auf Ministerstufe in Rom und Brüssel angesprochen,
und des Weiteren stehe das SEM in Kontakt mit den zuständigen italienischen
Behörden. Aufgrund der bereits laufenden Arbeiten beantragte der Bundesrat die
Ablehnung des Vorstosses. 

Der Ständerat setzte sich in der Sommersession 2023 mit der Motion auseinander.
Damian Müller zeigte sich enttäuscht darüber, dass der Bundesrat unterdessen davon

MOTION
DATUM: 05.06.2023
AMANDO AMMANN
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ausgehe, dass sich die Situation erst im Frühjahr 2024 normalisiere. Müller wies darauf
hin, dass nicht nur Italien, sondern auch die Schweizer Kantone Mühe hätten,
Unterbringungsmöglichkeiten für Asylsuchende zu finden, und forderte rasches
Handeln. Auch SVP-Parteipräsident Chiesa (svp, TI) beklagte sich über den Verstoss
Italiens gegen das Dublin-Abkommen und bezeichnete die in der Schweiz auf die
Überführung wartenden Asylsuchenden als «illegale Migranten». Die SP-Ständeräte
Sommaruga (sp, GE) und Stöckli (sp, BE) befanden die Motion indes für nicht erheblich,
da ihr Anliegen durch den Bundesrat bereits aufgegriffen worden sei. Bundesrätin
Baume-Schneider warb um Verständnis für die gravierende Situation in Italien, wo die
Zahl Asylsuchender im Vergleich zum Vorjahr um 300 Prozent angestiegen sei. Die
Schweiz müsse Solidarität zeigen, was aber nicht heisse, dass man sich nicht für die
Einhaltung der gesetzlichen Grundlagen starkmache. Die Bundesrätin versprach, das
Parlament zu informieren, sobald es formelle Antworten von Italien oder der
Europäischen Kommission gebe, und beantragte die Ablehnung der Motion. Damian
Müller fand jedoch mit seinem Anliegen Gehör bei den Mitgliedern der FDP-, SVP- und
einem Grossteil der Mitte-Fraktion, welche die Motion mit 23 zu 14 Stimmen (bei 5
Enthaltungen) annahmen. 2

Die Motion  «Intervention in Brüssel, damit Italien endlich das Dublin-Abkommen
einhält» von Damian Müller (fdp, LU) wurde in der Wintersession 2023 vom Nationalrat
behandelt. SPK-NR-Sprecher Gerhard Pfister (mitte, ZG) erläuterte, dass die Motion im
Interesse der Schweiz sei, da sie darauf abziele, dass Italien seine Verpflichtungen zur
Rücknahme von Asylsuchenden einhält. Dafür brauche es gemäss Kommissionsmehrheit
eine stärkere Einflussnahme der Schweiz auf europäischer Ebene. Céline Widmer (sp,
ZH) vertrat die Minderheit der Kommission, welche auf Ablehnung der Motion plädierte.
Sie erachtete die Motion als erfüllt, da die verlangten Zahlen zum Rücknahmestop
bereits geliefert worden seien und die Schweizer Regierung auf bilateraler sowie
multilateraler Ebene bereits alles Mögliche unternehme, um «gegen diesen unschönen
Zustand» vorzugehen. Auch Justizministerin Baume-Schneider empfahl die Motion zur
Ablehnung, da sie bereits umgesetzt werde.
In der anschliessenden Abstimmungen wurde die Motion mit 124 zu 60 Stimmen bei 6
Enthaltungen angenommen. Die ablehnenden Stimmen stammten von den geschlossen
stimmenden Fraktionen der SP und der Grünen. 3

MOTION
DATUM: 19.12.2023
BERNADETTE FLÜCKIGER

Beziehungen zur EU

Obwohl sie im März 2021 eingereicht worden war, beschäftigte sich der Nationalrat erst
in der Frühjahrssession 2023 mit der Motion von Piero Marchesi (svp, TI). Mit dieser
verlangte der SVP-Nationalrat, Artikel 14 des Freizügigkeitsabkommens anzuwenden
und die Personenfreizügigkeit im Kanton Tessin und in den am stärksten von der
Corona-Krise betroffenen Regionen vorläufig auszusetzen. Zwar war der Höhepunkt
der Covid-Pandemie, deren wirtschaftliche Konsequenzen am Ursprung der Motion
gestanden hatten, bei der Debatte der Motion im Nationalrat bereits ausgestanden,
doch Motionär Marchesi argumentierte, dass das Anliegen seines Vorstosses weiterhin
Gültigkeit besitze. Der Kanton Tessin leide unter den strukturellen Problemen, die das
Freizügigkeitsabkommen mit sich gebracht habe. So sei seit 2002 vor allem im tertiären
Sektor ein starker Anstieg an Grenzgehenden zu beobachten. Unterdessen übersteige
die Zahl der ausländischen Arbeitnehmenden jene der Schweizer Arbeitskräfte und die
ILO-Arbeitslosenquote im Tessin sei beinahe doppelt so hoch wie im Schweizer
Durchschnitt, führte Marchesi aus. Seit Inkrafttreten des Freizügigkeitsabkommens
beobachte man im Tessin eine stetige Verschlechterung der Arbeitsmarktbedingungen,
die soziale Probleme zur Folge habe und den Kanton für junge Menschen unattraktiver
mache. Marchesi erklärte, dass er nicht die Abschaffung des Freizügigkeitsabkommen
verlange, sondern nur eine Lösung für eine Randregion finden wolle, die mehr als
andere unter den Auswirkungen der Personenfreizügigkeit leide. Bundesrätin Elisabeth
Baume-Schneider versicherte der grossen Kammer, dass sich der Bundesrat der
Besonderheiten und Schwierigkeiten des Tessins bewusst sei und diese ernst nehme.
Sie hielt jedoch entgegen, dass sich die wirtschaftliche Situation im Tessin seit der
Einreichung der Motion verbessert habe und auch die von Marchesi angesprochene
Arbeitslosigkeit zurückgegangen sei. Angesichts dieser neuen Ausgangslage halte es der
Bundesrat nicht für angezeigt, den Gemischten Ausschuss Schweiz-EU einzuberufen,
um gemäss Artikel 14 des Freizügigkeitsabkommens «geeignete Abhilfemassnahmen»
prüfen zu lassen. Eine Begrenzung der Zuwanderung aus der EU würde das für die
Normalisierung der Wirtschaftslage notwendige Wachstum nach der Pandemie bremsen

MOTION
DATUM: 16.03.2023
AMANDO AMMANN
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und gewisse Wirtschaftssektoren belasten, beispielsweise den Pflegebereich. Der
Nationalrat lehnte die Motion mit 135 zu 53 Stimmen ab, wobei nur die SVP-Fraktion für
Annahme der Motion stimmte. 4

Die Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands zur finanziellen Hilfe im Bereich
Grenzverwaltung und Visumpolitik stand in der Wintersession 2023 auf dem Programm
des Nationalrates, der die Vorlage als Erstrat beriet. Min Li Marti (sp, ZH) und
Jacqueline de Quattro (fdp, VD) stellten die Vorlage seitens der SPK-NR vor. Sie
berichteten, dass in der Kommissionssitzung einige kritische Fragen zur Vorlage gestellt
wurden, zum einen zur Höhe und zur weiteren Entwicklung der Kosten für die Schweiz,
zum anderen zu Menschenrechtsverletzungen an den Schengen-Aussengrenzen. Diese
beiden Thematiken wurden dann auch in den Fraktionsvoten der SVP respektive der
Grünen aufgegriffen. Während die SVP-Fraktion aufgrund der ihres Erachtens unfairen
Kostenschlüssels zulasten der Schweiz und des nicht funktionierenden Grenzschutzes
gar nicht erst auf die Vorlage eintreten wollte (Minderheit Hess; svp BE), berichtete
Marionna Schlatter (gp, ZH) seitens der Grünen-Fraktion, dass diese einen
Solidaritätsbeitrag an die besonders belasteten Staaten an den EU-Aussengrenzen im
Grundsatz befürworte, solange garantiert werde, dass die Gelder nicht zur Anwendung
von menschenrechtswidrigen Praktiken verwendet werden. Aufgrund dieses Vorbehalts
werde sich ein Grossteil der Fraktion der Stimme enthalten. Für die SP-Fraktion wies
Priska Seiler Graf (sp, ZH) darauf hin, dass ihre Partei hinter der Weiterentwicklung des
Schengen-Besitzstandes stehe. Auch die SP-Fraktion bitte jedoch den Bundesrat
darauf hinzuarbeiten, dass «keine Schweizer Gelder an Staaten fliessen, welche
systematisch Pushbacks durchführen.» Die FDP- und die Mitte-Fraktion sprachen sich
vorbehaltlos für die Vorlage aus. Anschliessend verteidigte Justizministerin Elisabeth
Baume-Schneider den Verteilschlüssel: Dieser richte sich nach dem BIP der
teilnehmenden Staaten, entsprechend sei es legitim, dass die Schweiz einen höheren
Beitrag als andere Länder leiste. Zudem profitiere die Schweiz stark von effizienteren
Kontrollen an den Schengen-Aussengrenzen, da diese zur Sicherheit der Schweiz
beitrügen. Hinsichtlich der Bedenken der Grünen und der SP hielt Baume-Schneider
fest, dass der Bundesrat die Einhaltung der Menschenrechte als äusserst wichtig
erachte. Er habe daher unter anderem zwei Experten in das Grundrechtsbüro von
Frontex entsandt.
Nach diesen Voten stimmte die grosse Kammer über Eintreten ab. Mit 103 zu 65
Stimmen bei 21 Enthaltungen trat der Nationalrat auf das Geschäft ein. Die ablehnenden
Stimmen stammten wie angekündigt von der SVP-Fraktion, die Enthaltungen von den
Grünen. Mit einem sehr ähnlichen Stimmenverhältnis (105:65; 21 Enthaltungen) wurde
die Vorlage in der anschliessenden Gesamtabstimmung gutgeheissen. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.12.2023
BERNADETTE FLÜCKIGER

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Asylpolitik

Ebenso wie im Falle von Eritrea sorgte sich Damian Müller (fdp, LU) auch um Probleme
bei der zwangsweisen Rückführung von abgewiesenen Asylsuchenden nach Algerien.
Müller forderte den Bundesrat im Februar 2023 mittels einer Motion auf, in Brüssel mit
Bezug auf den Schengener Kodex zu intervenieren und Massnahmen gegen Algerien
wegen fehlender Kooperation bei der zwangsweisen Rückführung zu verlangen. In
seiner Stellungnahme widersprach der Bundesrat dem Motionär und empfahl dem
Parlament, die Motion abzulehnen. Nach zwei bilateralen Migrationsdialogen im Jahr
2022 zwischen der Schweiz und Algerien hätten entsprechende, bereits vorher
begonnene Verhandlungen abgeschlossen werden können, womit die Rückkehr «auf
allen Vollzugsstufen» nun funktioniere. Mittlerweile seien die Rückkehrwerte nicht nur
so hoch wie noch nie für Algerien, sondern im Jahr 2022 sogar so hoch wie für fast kein
anderes Land – abgesehen von den zahlenmässig noch höheren Ausreisen in die
Ukraine. 
In der ständerätlichen Ratsdebatte, die in der Sommersession 2023 stattfand,
widersprach der Motionär jedoch der zuständigen Bundesrätin: Man müsse die Zahlen
nicht nur absolut, sondern auch relativ betrachten. Aufgrund der stark zunehmenden
Asylgesuche aus Algerien sei die Zahl der Fälle im Rückführungsunterstützungsprozess
gar leicht gestiegen. Zudem erwähne die Regierung in ihrer Stellungnahme nicht, ob
auch Rückführungen via Sonderflüge oder über den Seeweg möglich seien – Letzteres

MOTION
DATUM: 05.06.2023
MARLÈNE GERBER
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fordere eine überwiesene Motion aus seiner Feder (Mo. 20.4477), die noch nicht erfüllt
sei. Die zuständige Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider war auch der Ansicht, dass
die Asylgesuche aus Algerien zum gegebenen Zeitpunkt «extrêmement nombreuses»
seien. Sie verwies jedoch auf die weiterhin positiven Entwicklungen bei den Ausreisen.
Die geforderte Intervention könne sich aufgrund der stark verbesserten Situation
kontraproduktiv auf die Beziehungen mit Algerien auswirken. Im Anschluss sprach sich
jedoch eine klare bürgerliche Ratsmehrheit mit 28 zu 11 Stimmen (3 Enthaltungen) für
die Motion aus. 6

Ende November 2022 präsentierte der Bund erste Zwischenergebnisse zur Evaluation
des Schutzstatus S, Ende Juni 2023 folgten die definitiven Ergebnisse der
Schlussevaluation. Beide Berichte der Evaluationsgruppe unter der Leitung von Alt-
National- und -Regierungsrat Urs Hofmann (sp, AG) zogen im Grunde eine positive
Bilanz und betonten, dass die rasche Schutzgewährung für die Entlastung des Schweizer
Asylsystems unentbehrlich gewesen sei. Der Status S habe sich bewährt und die
Entlastung des Asylsystems habe insgesamt gut funktioniert. Dennoch orteten die
Evaluatorinnen und Evaluatoren an verschiedenen Stellen Anpassungsbedarf und
formulierten im Schlussbericht entsprechende Empfehlungen zuhanden der
zuständigen Akteure. 

Während sich Personen im ordentlichen Asylverfahren bis zu 140 Tage in einem
Bundesasylzentrum (BAZ) aufhielten, belief sich diese Dauer bei Personen aus der
Ukraine aufgrund des raschen und unbürokratischen Verfahrens lediglich auf ein bis
drei Tage. Dies habe zwar dazu beigetragen, dass das SEM mit den ordentlichen
Asylverfahren für Personen aus anderen Staaten nicht überlastet gewesen sei, habe
aber «grosse Auswirkungen» auf die unteren föderalen Ebenen und die Städte gehabt,
so das Fazit des Zwischenberichts: Diesen sei kaum Zeit geblieben, geeignete
Unterkünfte zu suchen oder Massnahmen zur Unterstützung besonders vulnerabler
Personen in die Wege zu leiten. Ebenfalls seien die Kantone für die Erstinformation
sowie für die medizinischen Abklärungen verantwortlich gewesen; im ordentlichen
Verfahren ist jeweils der Bund dafür zuständig. In ihrem Zwischenbericht ortete die
Evaluationsgruppe deshalb auch Konkretisierungsbedarf, was die Aufgabenteilung
zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden anbelangt. 

Ferner lobte die Evaluationsgruppe in ihrem Zwischenbericht die private
Unterbringung von schutzsuchenden Personen, die aktuell für 60 Prozent aller
Personen mit Schutzstatus S gewährt werden könne und die für die Bewältigung der
Krise von grosser Wichtigkeit gewesen sei. Gleichzeitig habe die visumfreie Einreise und
die damit möglich gewordene selbständige Unterkunftssuche über Verwandte,
Bekannte oder soziale Netzwerke erstmals zu einer «spontanen Niederlassung» geführt,
was die Behörden vor Herausforderungen gestellt habe, insbesondere auch was die
Einhaltung des vereinbarten Verteilschlüssels angehe. Die private Unterbringung soll in
ein Notfallkonzept integriert werden, wozu es jedoch vorgängig noch gewisser
Klärungen und Absprachen zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden bedürfe,
so die Evaluationsgruppe. 

Im Schlussbericht erachtete die Evaluationsgruppe die Notfallplanung nach wie vor als
zu wenig konkret, hier seien weitere Absprachen mit Bund und Kantonen notwendig.
Eine konkretisierte Notfallplanung solle insbesondere darauf abzielen, dass allen
schutzbedürftigen Personen auch im Falle einer hohen Belastung des Asylsystems und
unter Berücksichtigung verschiedener Szenarien eine Unterbringung und
Erstversorgung zukommen könne. Allenfalls wäre in solchen Zeiten zur Entlastung der
Bundesasylzentren auch eine Verfahrensdurchführung und Erstunterbringung
ausserhalb der Bundesasylzentren denkbar, so die Evaluationsgruppe. Das SEM solle
ferner gemeinsam mit den Kantonen beurteilen, ob die Kantone über die nötigen
rechtlichen Instrumente zur Beschaffung von entsprechend notwendigen Unterkünften
verfügten. 

Bereits der Zwischenbericht hatte Unterschiede zwischen dem Schutzstatus S und
dem Status der vorläufigen Aufnahme thematisiert, etwa was die Reisefreiheit, die
Bewilligungspflicht zur Aufnahme einer Erwerbsarbeit, die Erteilung einer
Aufenthaltsbewilligung B oder die Entrichtung einer Integrationspauschale anbelangt. In
ihrem Schlussbericht befürwortete die Evaluationsgruppe gewisse Harmonisierungen
zwischen dem Status S und der vorläufigen Aufnahme zur Gewährung der
Rechtsgleichheit, riet aber von einer vorschnellen Anpassung des Status S ab. Die
zuständige Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider beauftragte die Evaluationsgruppe

BERICHT
DATUM: 26.06.2023
MARLÈNE GERBER
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daraufhin, den Angleichungsbedarf in den verschiedenen Bereichen separat und
eingehend zu prüfen. 

Auch in Bezug auf Fragen rund um die Aufhebung des Status S bestehe Klärungsbedarf,
so die Evaluationsgruppe abschliessend, denn diese sei «im Gesetz nur rudimentär
geregelt». Die mit dieser Aufgabe betraute Arbeitsgruppe des SONAS solle sich dabei
etwa auch mit Fragen zu Ausreisefristen und der Bewilligung von Härtefallgesuchen
zeitnah auseinandersetzen und die Schweiz solle sich dabei eng mit den übrigen
Schengen-Staaten abstimmen, so die Empfehlung. 7

1) AB NR, 2023, S. 1931 f.; Lib, 26.9.23; AZ, 30.9.23
2) AB SR, 2023, S. 463 ff.; Mo. 23.3031
3) AB NR, 2023, S. 2456 ff.
4) AB NR, 2023, S. 599 f.
5) AB NR, 2023, S. 2209 ff.
6) AB SR, 2023, S. 458 ff.
7) Bericht Evaluationsgruppe Status S vom 26.6.23; Medienmitteilung EJPD, SEM vom 1.12.22; Medienmitteilung EJPD, SEM
vom 29.6.23; Zwischenbericht Evaluationsgruppe Status S vom 30.11.22; AZ, 2.12.22; AZ, LT, 30.6.23
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